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RS OGH 1966/7/5 8Ob188/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1966

Norm

EheG §49 A1a

Rechtssatz

Wenn die Ehegattin die Kosten des von der Tochter bestellten Privatdetektivs und auch die Anwaltskosten eines

Unterhaltsprozesses, den die Tochter gegen den Vater angestrengt hatte, bezahlt, ist dies eine schwere Eheverfehlung.

Entscheidungstexte

8 Ob 188/66
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